
Antrag auf Abschluss einer  Antrag auf Angebot einer 
Hausratversicherung  Glasversicherung 

(Die Verträge sind rechtlich selbstständig und voneinander unabhängig) 

Neuantrag  ja  nein Bereits Ostangler 
Mitglied  ja  nein Mitglieds-Nr.        Antragsteller 

Änderungsantrag  ja  nein Vermittler-Nr.       
 Herr   Frau   Firma    andere Anrede/Titel       Vorwahl / Telefon-Nr.       

Nachname        E-Mail       
Vorname       Geburtsdatum       
Straße Haus-Nr.       Beruf             
PLZ  Wohnort        angestellt    selbstständig 
Versicherungsgrundstück Eigentümer der Gebäude  Antragsteller oder 
Straße Haus-Nr.              
PLZ  Wohnort         
Tarifzone       Tarif Landwirtschaft         
            

Dauer / Zahlungsweise               
Versicherungsbeginn   Versicherungsablauf      Zahlungsweise 1/1 1/2 1/4 
      0.00 Uhr bis       24.00 Uhr     Zuschlag ./. +3% +5% 
         
Bei einer Vertragsdauer von mindestens 3 Jahren wird ein Rabatt von 5% eingeräumt. Die Vertragsdauer beträgt 1 Jahr. 
Nach Ablauf der Versicherung verlängert sich der Vertrag stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine 
Kündigung in Textform zugeht. Der Versicherungsschutz (die Haftung des Versicherers) beginnt mit der Einlösung des Versicherungsscheines, jedoch nicht vor dem darin 
festgesetzten Zeitpunkt. Wird der erste Beitrag erst nach diesem Zeitpunkt angefordert, als dann aber ohne Verzug gezahlt, so erkennt der Versicherer den festgesetzten 
Zeitpunkt auch rückwirkend als Versicherungsbeginn an. Die Folgebeiträge sind zu den jeweils vereinbarten Zeiträumen fällig.

Einzugsermächtigung           
Bis zum jederzeit möglichen Widerruf ist die Ostangler Versicherung ermächtigt, die Abbuchung der fälligen Beiträge von folgendem Konto zu 
veranlassen: 
Bankleitzahl      Kontonummer      Name und Ort des Geldinstituts       
Kontoinhaber Vor- und Nachname (nur ausfüllen, falls nicht Antragsteller)       

Vorversicherungen / Vorschäden  Bitte unbedingt angeben. Falsche Angaben oder Nichtbeantwortung kann den Versicherungsschutz gefährden! 
 Es bestand keine Vorversicherung  Das Geschäft wurde von mir übernommen – Vorversicherung unbekannt 

Vorversicherer: Vertragsnummer: Ablauf: Versicherungssumme: Bleibt der Vertrag bestehen? Von wem gekündigt? 
                         ja    nein       

Datum / Art :                         Schäden der 
letzten 5 Jahre Entschädigung:                         

I. Hausratversicherung 
Versichert ist der gesamte Hausrat. Dazu gehören alle Sachen, die einem Hausrat zur Einrichtung oder zum Gebrauch oder zum Verbrauch dienen, außerdem Bargeld. 
Für Wertsachen einschließlich Bargeld gelten Entschädigungsgrenzen (gem. §6 VHB 2008). 
Versicherte Gefahren: 

 Beantragt wird die Hausratversicherung mit dynamischer Summenanpassung gegen Schäden durch: 
Feuer, Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus nach einem Einbruch, Leitungswasser, Sturm und Hagel. 

Risikofragen: 
Gebäude-Bauart

 Beton/Stein; Fertighausgruppe I  Hartdach (z.B. Ziegel, gesandete Dachpappe) 
 andere Bauweise, und zwar       Weichdach (z.B. Holz, Stroh, Schilf, Reet) 

Gebäude-Art / -Nutzung:  
 ständig bewohnte Wohnung in einem   Einfamilienhaus        Mehrfamilienhaus        Eigentümer        Mieter 
 Zweitwohnung (nicht ständig bewohnte Wohnung, die sich in einem von Dritten ständig bewohnten Gebäude befindet, Ausschlüsse beachten) 
 Ferien- / Wochenendhaus (Ausschlüsse beachten)   innerhalb        außerhalb eines geschlossenen Wohngebietes 

 Ist die Wohnung länger als 60 Tage unbewohnt?  ja    nein 
 Wird die Wohnung durch eine Einbruchmeldeanlage überwacht?  ja    nein  wenn ja, 
 Hersteller:      
 System:      

Verfügen sämtliche Außentüren Ihrer Wohnung bzw.  Ihres Einfamilienhauses (bei Einfamilienhäusern auch Kellertüren) 
über bündig montierte – max. 5 mm überstehende – Schließzylinder (mit mind. 5 Stiftzuhaltungen) und 
Sicherheitsbeschläge, die von außen nicht abschraubbar sind? 

 ja     nein 
Wenn nein, dann besteht keine ausreichende Sicherung der Zugänge zu Ihrer Wohnung- / - Ihrem Haus. Für 
Schäden, die auf Grund nicht ausreichender Sicherungen entstehen, besteht kein Versicherungsschutz. Diese 
Vereinbarung gilt bis zur Sicherungsverbesserung. 

Ihre Wohnfläche beträgt:       qm 
Versicherungssumme pro qm:       EUR   Unterversicherungsverzicht gilt ab 650,- EUR pro qm Wohnfläche als vereinbart 
Gesamtversicherungssumme:       EUR   (gerundet auf 1000 EUR) 

Leistungsvergleich Hausrat Exclusiv Fair Play Hausrat Standard
Grundbeitrag       ‰       ‰ 
Abweichend von den Allgemeinen Versicherungsbedingungen gelten folgende Vereinbarungen Hausrat Exclusiv Fair Play Hausrat Standard
Überspannungsschäden durch Blitz (7111) bis VS nein 
Entschädigungsgrenze für Wertsachen bis 30% der VS bis 25% der VS 
Urkunden, Sparbücher, Wertpapiere ---  Entschädigungsgrenze gem. §13 Nr. 2 VHB 2008 bis 5% VS bis 5% VS 
Wertsachen in Bankgewahrsam bis 20% der VS nein 
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Abweichend von den Allgemeinen Versicherungsbedingungen gelten folgende Vereinbarungen Hausrat Exclusiv Fair Play Hausrat Standard
Wasser aus Aquarien, Wasserbetten und Zisternen bis VS bis VS 
Sengschäden  bis 500 EUR nein 

Außenversicherung Bis 30% der VS / max. 20.000 
EUR / bis max. 6 Monate 

Bis 20% der VS / max. 15.000 
EUR / bis max. 3 Monate 

Hausrat in Garagen außerhalb des Grundstücks,  im Umkreis von 5 km zum versicherten Grundstück bis 3.000 EUR bis 3.000 EUR 
Einfacher Diebstahl von Wäsche auf der Leine, Gartengeräte und Gartenmöbeln, Rollstühlen, 
Kinderwagen, Waschmaschinen und Trockner aus gemeinschaftlichen Kellerräumen bis 1.000 EUR nein 

Diebstahl versicherter Sachen im Krankenhaus bis 500 EUR nein 
Fahrraddiebstahl bis 1% der VS / max. 3000 EUR nein (Einschluss gesondert möglich)
Schäden am Gefriergut bis 500 EUR nein 
Diebstahl aus verschlossenem KFZ /  aus verschlossener Schiffskabine – keine Nachtklausel bis 1% der VS max. 1.000 EUR nein 
Implosionen an elektrischen Geräten bis VS  bis VS  
Arbeitszimmer zu beruflichen Zwecken genutzt bis 15% der VS nein 
Hotelkosten bis 180 Tage |   2‰ der VS bis 180 Tage |   2‰ der VS 
Bewachungskosten bis max. 20 Stunden bis VS nein 
Transport und Lagerkosten bis 180 Tage bis 180 Tage 
Rückreisekosten aus dem Urlaub ab einem Schaden von 10.000 EUR bis 2.000 EUR nein 
Anprall von Kraftfahrt- und Schienenfahrzeugen bis VS nein 
Wiederbeschaffung von Akten, Plänen und Dokumenten nach Einbruch bis 500 EUR nein 
Telefonmissbrauch nach Einbruch bis 500 EUR nein 
Rauch, Ruß, Verpuffung bis 20% der VS nein 
Überschallknall bis 20% der VS nein 
Datenrettungskosten in der Privatversicherung  bis 2.000 EUR nein 
Leistungsgarantie gegenüber Musterbedingungen GDV ja ja 
Erhöhung der Gesamtentschädigung inkl. Vorsorge nach Ausschöpfung der Versicherungssumme bis 20 % der VS bis 10 % der VS 
Fair Play Klausel ja nein 

 Folgende Positionen sollen erhöht werden: Erhöhung auf Zuschläge ‰ 
                  ‰ 
                  ‰ 

Fahrraddiebstahl (7110) Einschluss bis 4% möglich                                                Zone I bis III je  100 EUR – 3,00 EUR Zuschlag 
     Im Exclusiv Fair Play-Paket bis 1% / max. 3000 EUR beitragsfrei mitversichert        Zone IV          je  100 EUR – 5,00 EUR Zuschlag           EUR       EUR 

Gesamtbeitragssatz           ‰
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�  ‰  =  Jahresnettobeitrag:       EUR 

Einschluss Elementar               ja      nein 
 (Bewertung nach ZÜRS - kann nur versichert werden, wenn der Fragebogen für weitere Elementarschäden eingereicht wurde) – 
Zuschlag Zone I,II III: 0,3 ‰ // Zone IV, V: nicht versicherbar 

      EUR

Einschluss Erdbeben                ja      nein 
 (Zuschlag Zone I und II: ohne  // Zuschlag Zone III: 0,4 ‰) (Zonen siehe Rückseite)       EUR

Sonstige Einschlüsse:             EUR

Klauseln, zusätzlich im Exclusiv Fair Play- Paket einschließbar 
 ja      nein             Aktiv- Freizeitklausel  --  60 EUR / Jahres- Nettobeitrag       EUR
 ja      nein            Seniorenklausel          --  50 EUR / Jahres- Nettobeitrag       EUR

Jahresnettobeitrag Hausrat Exclusiv Fair Play       EUR 
  

Verzicht auf Einschluss des Exklusiv-Paket  
-  Es gelten ausnahmslos und ohne Abweichungen die in den VHB 2008 beschriebenen Leistungen 

         -  Nachlass:      0,2 ‰       EUR 
Jahresnettobeitrag Standard- Sparpaket       EUR

II.  Glasversicherung        ja      nein             
1. Zu versichern sind: Gebäude- und Mobiliarverglasungen einschl. Glaskeramikkochflächen der Wohnung oder des EFH gegen Bruchschäden, jedoch 
ohne Wintergärten, Beleuchtungskörper, Aquarien/Terrarien und ohne Sachen gemäß 2. 

Jahresnettobeitrag 
Die gesamte Wohnfläche beträgt: bis 80 qm  |  bis 160 qm  |  über 160 qm (      qm)       EUR 
Außerdem sollen versichert werden:  

 Wintergärten  bis 25 qm Grundfläche  über 25 qm  Grundfläche Pauschalbeitrag       EUR
 Aquarien/Terrarien Anzahl       Stk. x  Beitrag je Stück             EUR 

2. Zusätzliche Einschlüsse: zusätzlich sind auf erstes Risiko versichert: Entschädigung Erhöhung Beitragssatz 
a) Künstlerisch bearbeitete Glas-Scheiben, -Spiegel, -Platten (z.B. Motivdarstellung durch 
Glasmalerei, Ätzung, Schliff, Blei- und Messingverglasungen) Beschreibung/Anzahl/Maße bis 250 EUR       EUR 3% =             EUR 
b) Sonderkosten für Gerüste, Kräne, Beseitigung von Hindernissen bis 250 EUR       EUR 3% =             EUR 
c) Kosten für Umrahmungen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen bis 250 EUR       EUR 3% =             EUR 

    

Sonstige Einschlüsse / Bemerkungen:       

Zusammenfassung der Jahresbeiträge   (Mindestbeitrag je Vertrag und Zahlungsweise 30 EUR) 
- Laufzeitrabatt Ratenzuschlag Versicherungssteuer Pos. Beitrag je 

Zahlungsweise % EUR 
Zwischen-

summe EUR % EUR 
Zwischen-

summe EUR % EUR 
Gesamtbeitrag je 

Zahlungsweise EUR 
I.                                                          
II.                                                          
Widerrufsrecht: Auszug aus § 8 VVG - Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen widerrufen. Der Widerruf ist in Textform gegenüber dem 
Versicherer zu erklären und muss keine Begründung enthalten; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. 

Beantragen Sie sofortigen Versicherungsschutz?   ja, heute ab       Uhr   /    nein      Datum:       Unterschrift:_________________________ 
Die Bedingungen und Klauseln, das Produktinformationsblatt sowie die Satzung und das Merkblatt zur Datenverarbeitung habe ich rechtzeitig vor 

Vertragsabschluss erhalten und eingesehen: 
 in Papierform    auf einem Datenträger (USB / CD)    eigens online eingesehen

 Das Beratungsprotokoll wurde zusammen mit mir durchgesprochen, eine Antragsdurchschrift habe ich erhalten. (entfällt bei Versicherungsverträgen,  die unter 
ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (z.B. Brief, Telefon, Fax, Email, Internet) abgeschlossen werden (Fernabsatzverträge)).

________________________________ ________________________________  ________________________________________ 
Ort und Datum   Unterschrift des Antragsvermittlers  Unterschrift des Antragstellers / Firmenstempel 
         (gilt zugleich als Bestätigung über den Erhalt der Antragsdurchschrift) 



  
Fair Play Klausel – automatisch im Exclusiv-Paket mitversichert / im Standard nicht möglich –  

1. Verzicht auf Leistungsfreiheit bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalles: 
2. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Kosten für die Beseitigung von Schäden, die durch Kriegsereignisse jeder Art oder Kernenergie, innere    
                   Unruhen, entstehen. 
3. Subsidiärklausel. Das heißt: wenn Versicherungsschutz aus einem anderen Vertrag besteht, wird aus dieser Klausel nicht geleistet. 
4. Entschädigungsleistung bis 100 % der Versicherungssumme. 
5. Anerkennungsklausel  

6.  Änderungen des Bedingungswerkes 

7. Verantwortlichkeitsklausel 

8. Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens 

9. Versehensklausel in Zusammenhang mit Schadensmeldungen 

10. Versehentliche Verletzung von Sicherheits- und Meldevorschriften 

11. Vorübergehende Abweichung von Sicherheitsvorschriften 

12.  Sachverständigengutachtens 

Aktiv- Freizeitklausel – kann im Exclusiv-Paket zusätzlich eingeschlossen werden –  

1. Weltweiter Schutz für die  der Sportausübung dienenden Gegenstände , Ausrüstungen einschl. Bekleidung für Schäden durch Diestahl, Vandalismus und Transportmittelunfall.  

2. Ergänzung für Jäger:
Versichert  sind auch Jagdwaffen einschl. Zubehör  (z.B. Zielfernrohr, Fernglas, Gewehrkoffer oder Futteral, Munition). Mitversichert ist die Selbstentzündung.  
Die Bestimmungen des "Deutschen Waffengesetzes " sind zu beachten.  

3. Bei Eintritt eines Schadenereignisses ist eine Anzeige bei der zuständigen Polizeidienststelle zu erstatten. 

4. Die Entschädigung ist je Schadenfall auf 3.000 EUR begrenzt. 

Seniorenklausel – kann im Exclusiv-Paket zusätzlich eingeschlossen werden – 

Erst- Risiko- Versicherung  
Nachstehende Klausel kann ab der Vollendung des 55. Lebensjahres in eine bestehende oder neu abzuschließende Hausratversicherung eingeschlossen werden: 
1. Friedhof- Vandalismus 
 Versichert ist die im Friedhofsregister bezeichnete Grabstelle des Versicherungsnehmers  für alle Schadensfälle eines Jahres. 
 Unter dem Begriff Friedhofvandalismus versteht die OSTANGLER folgende Handlungen: mutwillige Beschädigung und Verwüstung der versicherten Grabstätte. 
  Gleichgestellt sind Grabstätten auf  speziell für diesen Zweck bestimmten  Flächen 
2. Unterschlagung durch Vormund 
3. Trickdiebstahl 

4. Bei Eintritt eines Schadenereignisses ist eine Anzeige bei der zuständigen Polizeidienststelle zu erstatten. 

Die Entschädigung ist je Schadenfall auf 2.000 EUR begrenzt 

Erdbeben - Zoneneinteilung 

Zone I, II                            Bundesrepublik Deutschland, soweit nicht bei Tarifzone III aufgeführt. 

Tarifzone III:  Orte und Gebiete mit den Postleitzahlen: 
50170 - 50171 52388 - 52393 71155 72510 - 72513 72657 79539 - 79639 

50189 52399 - 52441 72070 - 72149 72517 - 72519 72667 79689 
52062 52457 - 52499 72336 72531 72760 - 72810 88515 

52066 - 52072 52531 72379 - 72393 72555 72818 - 72829 
52078 - 52146 71093 72406 - 72475 72585 79400  
52222 - 52382 71111 72479 - 72501 72654 79415  

Wichtige Hinweise für Antragsteller / Versicherte 

Gebührenregelung Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrages oder aus anderen Gründen werden nicht erhoben. 
Geltendes Recht Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland. 
Selbständigkeit der Verträge Die aufgrund dieses Antrages abgeschlossenen Versicherungen (Hausrat- und Glasversicherung) sind rechtlich selbständige Verträge und 

unabhängig voneinander. 
Vertragsgrundlagen Neben der Satzung der Ostangler Brandgilde und den deutschen gesetzlichen Bestimmungen gelten folgende Vertragsgrundlagen: 

1. Hausratversicherung:  Allgemeine Hausratversicherungsbedingungen  (VGB 2008) - Zusatzbedingungen und Klauseln (Exclusiv) 
2. Glasversicherung:  Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Glasversicherung (AGIB 08)  Klauseln für die Glasversicherung 

Benachrichtigung im Schadenfall Benachrichtigen Sie Im Schadenfall sofort die Niederlassung oder Ihren persönlichen Betreuer, und sorgen Sie für weitestgehende  
Schadenminderung. Bei Schäden durch Brand, Explosion, Diebstahl und Vandalismus Ist auch sofort die Polizei zu verständigen. 

Sonstige Hinweise Unrichtige Beantwortung der Fragen nach Gefahrenumständen sowie arglistiges Verschweigen auch sonstiger Gefahrenumstände kann die 
Ostangler Brandgilde berechtigen, den Versicherungsschutz zu versagen. 

Alle Anzeigen und Erklärungen sollen an die Hauptverwaltung der Ostangler Brandgilde oder an der im Versicherungsschein oder dessen Nachträgen 
bezeichneten Stelle gerichtet werden. 

Geben Sie bitte stets die Versicherungsnummer an. 

Die selbständige Abgabe von Deckungszusagen ist den Vermittlern verboten und ohne rechtliche Wirkung für die Ostangler Brandgilde. 
Der Versicherungsnehmer kann jederzeit auf seine Kosten Abschrift der Erklärungen anfordern, die er mit Bezug auf den Versicherungsvertrag 
abgegeben hat. 

Aushändigung der Bedingungen, 
Merkblatt Datenverarbeitung

Die Bedingungen und Klauseln, das Produktinformationsblatt sowie die Satzung und das Merkblatt zur Datenverarbeitung wurden vor 
Vertragsabschluss übergeben: 

a) in Papierform,  b)  auf einem Datenträger (USB / CD),  c)eigens online eingesehen

Regreßverzichtsabkommen Wir sind dem Abkommen der Feuerversicherer über einen Regressverzicht bei übergreifenden Feuerschäden beigetreten. Der Verzicht erfasst 
Regressforderungen von 150.000 bis 600.000 Euro. Auf Regressforderungen unter 150.000 Euro verzichten die Abkommenspartner nicht, weil Sie 
sich gegen Regresse in dieser Höhe durch Abschluss einer Haftpflichtversicherung selbst schützen können. Ein Regressverzicht, der über die Grenze 
von 600.000 Euro hinausgeht, kann nur auf Antrag gegen Einrichtung eines besonderen Entgelts gewährt werden. 

Beschwerdestelle Bei Beschwerden können Sie sich an das Bundesaufsichtsamt für das Finanzdienstleistungen, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, wenden. 
Tel.: 0228/ 4108-0      Fax: 0228/ 4108- 1550     www.bafin.de 

Rechtsform:  Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG)    Telefon:      04642 / 9147-0
eingetragen beim Amtsgericht Flensburg HRB 158   Telefax:      04642 / 9147-77 

Aufsichtsrat: Hans Walter Jens, Vorsitzender      E- mail:      info@oab.de 
Vorstand:  Friedrich Windgassen, Vorsitzender;     Internet:      www.ostangler.de 

Jens-Uwe Rohwer; Andreas Schmid       Anschrift:     Flensburger Str. 5, 24376 Kappeln   


